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Zitat von Eugenia

Weiß jemand, wie das bei der zeitweisen Zurruhesetzung mit der Dienststelle ist? Kann
man bei Reaktivierung willkürlich versetzt werden oder gibt es da Rücksicht?

Es ist nicht komplett willkürlich, vor allem da in solchen Fällen fast immer eine (Schwer-)
Behinderung vorliegt, die mit berücksichtigt werden muss, aber eben auch beispielsweise
Familie eine Rolle spielen kann. Dennoch hat man keinen garantierten Platz an der früheren
Schule, sondern wird natürlich dort eingesetzt, wo zum Reaktivierungszeitpunkt Bedarf ist, was
z.B. in NRW vermutlich bedeutet, dass der 50km - Radius, der bei Rückkehr aus der Elternzeit
gilt, ebenfalls zum Tragen kommt. So eine Rückkehr gilt es also mit Unterstützung des PR bzw.
der Schwerbehindertenvertretung gut vorzubereiten.
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